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Aufgabenstellung: 

Analyse vor liegender  Stellplatzerhebungen in Bezug auf Übereinstimmung mit den 
Zielsetzungen der  Ausschreibung sowie dem methodischen Stand von Wissenschaft und 
Technik 

 

Vorgangsweise: 

Gegenstand der Stellungnahme ist die Prüfung der methodischen Vorgangsweise sowie der 
räumlichen, sachlichen und kausalen Abgrenzung (Untersuchungsgebiet, Erhebungszeitraum, 
Stichprobenumfang etc.) geprüft. Die Auswirkung der Einschränkung des Auftragsvolumens 
gegenüber der Ausschreibung durch die Auftragnehmer wird in Bezug auf die Spannweiten 
der Ergebnisse - vergleichend - anhand der unterschiedlichen Erhebungen in Gebieten mit 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Parkpickerl, Sonderstellplätze, illegale Parker, 
unterschiedliche strukturelle Rahmenbedingungen, Besucherverkehr, Garagen usw.) geprüft. 
Aus dem Ergebnis der Stellungnahme ergibt sich implizit ein methodisch abgesichertes und 
den Fragestellungen in den einzelnen Planungsgebieten angepasstes Zählkonzept.  
 
Beur teilungsgrundlagen 
 
/1/ Herry – Rosinak – Snizek, 1993; „Parkraumanalyse für den 1., 6., 7., 8., und 9., 
Bezirk; Bericht im Auftrag der MA18, Wien Dezember 1993.  
 
/2/ Rosinak&Partner, 2001; „Stellplatzerhebung, 5., Bacherplatz“ ; i.A. Ma 18; GZ 
97031.0; Wien 26. November 2001 
 
/3/ Rosinak&Partner, 2001; „Stellplatzerhebung, Manes Sperberpark“ ; i.A. Ma 18; GZ 
97031.0; Wien 5. März 2001 
 
/4/ Rosinak&Partner, 2001; „Stellplatzerhebung, Karl Seitz Platz“ ; i.A. Ma 18; GZ 
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97031.0; Wien 6. November 2001 
 
/5/ Rosinak&Partner, 2001; „Stellplatzerhebung, Kinzerplatz“ ; i.A. Ma 18; GZ 97031.0;; 
Wien 25. Oktober 2001 
 
/6/ Rosinak&Partner, 2003; „Stellplatzerhebung, Klieberpark“ ; i.A. Ma 18; GZ 02458/Te; 
Wien 9. Oktober 2003 
 
/7/ Rosinak&Partner, 2004; „Parkgaragen unter Stadtstrassen – Machbarkeitsstudie, 
Pilotgebiet Fasanviertel - Endbericht“ ; i.A. Ma 18; GZ 03590; Wien Februar 2004. 
 
/8/ Rosinak&Partner, 2004; „Stellplatzerhebung, 7., Burggasse“ ; i.A. Ma 18; GZ 
02458/Te; Wien 22. April 2004 
 
/9/ Sammer&Partner; 2003; „Pilotversuch Parkraumbewirtschaftung 
Stadthallenumgebung Vorher- Untersuchung – Endbericht“ ; i.A. MA 18 und MA46; Projekt 
Nr. 2002 -15, Wien 2003. 
 
/10/ Herry Consulting; 2002; „Auswirkungen einer Anhebung der Gültigkeitsdauer von 
20:00 auf 22:00 – Endbericht (Langfassung)“ ; i.A. MA 46, Ref. Parkraumbewirtschaftung, 
Wien, Jänner 2002 
 
/11/ Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe 
Verkehrsplanung 1991, Empfehlungen für Verkehrserhebungen – EVE 91; Ausgabe 1991, 
Köln. 
 
/12/ Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe 
Strassenentwurf, 1991; Empfehlungen für Anlagen des Ruhenden Verkehrs – EAR 91; 
Ausgabe 1991, Köln. 
 
/13/ Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr (FSV), 2001; 
„Nebenanlagen- Parkplätze – Organisation und Anzahl der Stellplätze“ ; RVS 3.531, Ausgabe 
Jänner 2001. 
 
/14/ AXIS, 2002; „Standortstudie Parkgaragen in Penzing“ ; GZ 128780; i.A. MA 18 und 
Stadtbaudirektion; August 2002. 
 
/15/ AXIS, 2002; „Standortstudie Parkgarage im Zentrum Hietzing“ ; GZ 128140; i.A. MA 
18 und Stadtbaudirektion; Dezember 2001. 
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Vorbemerkungen 
 
Die Wahl der Erhebungsmethode richtet sich nach der zu bearbeitenden Fragestellung und 
den vorab zu klärenden Zielvorstellungen. Weiters muss klar sein, welche Aussagegüte 
erwartet wird.  
Die universelle Erhebungsmethode gibt es nicht, sondern immer nur Erhebungsmethoden, die 
für konkret anstehende Aufgaben am geeignetsten anzusehen sind. Die Auswahl geeigneter 
Erhebungsmethoden setzt eine möglichst genaue Formulierung sowie eine inhaltliche und 
räumliche Abgrenzung der Aufgabenstellung (Erhebungsziel) voraus.  
Unterschiedliche örtliche Randbedingungen, unterschiedliche politische, verkehrsplanerische 
und ökologische Zielsetzungen erlauben es nicht alle in der Praxis auftretende Fälle 
vollständig zu erfassen.  
 
„Häufig ist zu beobachten, dass sich wesentliche Fragestellungen zu Planungsaussagen aus 
dem erhobenen Datenmaterial nicht beantworten lassen, da z.B. die falsche 
Erhebungsmethode gewählt wurde oder die Aufbereitung des Datenmaterials eine eindeutige 
Aussage nicht zulässt“ . (Zitat aus /11/) 
 
Der Stellplatzbedarf ist immer im Zusammenhang mit einer Parkraumbilanz für Stadtteile und 
dem Gesamtverkehrssystem (Erschließung durch Fußgänger, den Radverkehr und durch 
öffentliche Verkehrsmittel) zu behandeln. Die Parkplatzproblematik ist daher nach den 
Richtlinien (siehe RVS 3.531 /13/) sowohl interdisziplinär als auch intermodal zu behandeln.  
 
Zielsetzungen einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung (1997) 
 

• Verringerung des motorisierten Individualverkehrs in den bewirtschafteten Gebieten 
durch Reduktion der betriebsfremden Dauerparker (insbesondere Arbeitspendler) und 
durch Verringerung des Parksuchverkehrs 

• Verbesserung der Parkraumsituation für die Wohnbevölkerung und Aufhebung des 
Zwangs zum Wegfahren aus tagsüber geltenden Kurzparkzonen 

• Verbesserung der Erreichbarkeit der bewirtschafteten Gebiet für den „notwendigen“  
motorisierten Verkehr 

• Mehr Straßenraum und erhöhte Verkehrssicherheit für Fußgänger durch Reduzierung 
des illegalen Parkens 

• Förderung des Baues von Park+Ride Garagen (ev. Wohnsammelgaragen) und die 
Förderung des öffentlichen Verkehrs 

 
Randbedingungen und Systemeffekte 
 
Die Organisation des Parkraumes ist der wesentlichste Ansatz zur Lösung der 
Mobilitätsprobleme. In Unkenntnis der Wirkungsmechanismen im Verkehrswesen wird 
jedoch in einem komplexen System von Rückkoppelungen lediglich ein Versuch der 
Einzeloptimierung an den Stellplatzzahlen durchgeführt. Dementsprechend werden meist nur 
singuläre und in ihrer Aussage eingeschränkte Kennzahlen ermittelt.  
 
Zur Bestimmung der wesentlichen Kennzahlen sind sowohl die Zielsetzungen, als auch die 
planerischen Möglichkeiten (rechtlich, finanziell, verkehrsplanerisch) zu berücksichtigen. 
Insbesondere die Zielsetzungen sind entscheidend zu Ableitung „ intelligenter“  Kennzahlen. 
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Die übergeordneten Zielsetzungen sind zweifellos Ziele wie Attraktivierung der Stadt/ des 
Bezirkes als Lebensraum, Stärkung der lokalen Wirtschaft, Verbesserung der Umwelt/ des 
Straßenraumes, Verbesserung des öffentlichen Verkehrs oder Steigerung der Identität des 
Viertels.  
 
Weiters sind die Kenndaten so zu wählen, dass Maßnahmen der Steuerung wie 
Parkraumbewirtschaftung oder Stellplatzorganisation (Dauerparkplätze, Kurzparkplätze) etc. 
abgeschätzt werden können. 
 
Problematik der  Kfz- Zunahme  
 
Die immer wieder genannte Zunahme des Kfz-Besitzes ist nicht Ursache der 
Handlungsnotwendigkeit, sondern ein Symptom verfehlter Verkehrsplanung deren Ursachen 
in anderen Bereichen zu suchen ist. Die immer wieder behaupteten (vgl. auch Rosinak in /7/) 
Zuwächse im Kfz- Besitz, und die abgeleitete Notwendigkeit des zur Verfügung stellen von 
Stellplätzen, weisen starke Abhängigkeiten von räumlichen und anderen Rahmenbedingungen 
ab. Eine pauschale Aussage zu dem zu erwartenden Motorisierungsgrad ist daher nicht 
möglich. Die Wachstumsraten im Pkw- Besitz können beispielsweise in Wien korreliert 
werden mit der Entfernung zum Stadtzentrum (bzw. mit den baulichen Strukturen) oder auch 
dem Modal- Split. 
Im ersten Bezirk hat die PKW- Anzahl zwischen 1993 und 2001 überhaupt um 3,8% (= 645 
PKW) abgenommen (die KFZ – Anzahl um 2569, =rund 12%) 
Die durchschnittlichen Gesamtsteigerungsraten der Bezirke 1 bis 9 sowie 10 bis 19 betrug 
zwischen 1993 und 2001 lediglich rund 9,8% bzw. 7,6%. Eine Gesamtsteigerungsrate über 
13% (zwischen 1993 und 2001) weisen nur Bezirke mit autoorientierter baulicher Struktur 
wie der 11., 20., 21., 22., 23. Bezirk auf.  
Sowohl in den ländlichen Gegenden wie auch in Wien sind (offensichtlich in Abhängigkeit 
mit den alternativen Verkehrsmittelangeboten) Sättigungstendenzen im Motorisierungsgrad 
festzustellen. In den Bezirken 1 bis 9 lag z.B. die Wachstumsrate 2001 bei 0,1%, in den 
Bezirken 10 bis 19 bei 0,77% und nur in den oben genannten Aussenbezirken ist ein 
jährliches Wachstum im Jahr 2001 von 2,7% festzustellen. 
 
Gleichzeitig ist in den oben dargestellten Bezirksgruppen ein deutlich sich differenzierender 
Modal-Split zu verzeichnen. Mit Zunahme der Entfernung zum Stadtzentrum und damit den 
sich ändernden Siedlungsstrukturen die jeweils im Bezug auf das vorherrschende 
Verkehrsmittel der Bauepoche entstanden sind, nimmt der mIV zu. Im vergleichbaren 
Ausmaß nimmt der ÖV ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modal-Split in unterschiedlichen Entfernungen vom Zentrum 
Quelle: Macoun Th., 1998, Wien auf solaren Pfaden,  
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Wir tschaftliche Auswirkungsanalyse 
 
Die durch die geringen Steigerungsraten im Kfz-Bestand sowie durch die korrellierenden 
Modal-Split-Werte dargestellten Systemeffekte beschreiben den Gleichgewichtszustand in 
den verschiedenen Stadtteilen in Abhängigkeit von den Siedlungsstrukturen. Jeder Eingriff 
bedeutet nicht nur Auswirkungen auf eine Reihe von Parametern wie z.B. auch auf die 
Akzeptanz anderer Verkehrsarten, diese Maßnahmen haben auch Auswirkungen auf die klein- 
und Mittelunternehmen sowie die Kaufkraftflüsse in den Bezirken. 
Entscheidend für die Kaufkraftbindung im Bezirk ist nämlich weniger die Zahl der Stellplätze 
pro Einwohner sondern viel mehr die Haltestellendichte, sowie das Ausmaß und die Qualität 
der Fußgängerflächen, wie sich aus Untersuchungen zeigt.  
In verschiedenen Arbeiten von Knoflacher im Rahmen der Wiener Zukunftskonferenz aber 
auch für das Magistrat Wien wurde gezeigt, dass die Kaufkraftbindung größer ist, je mehr 
ÖV- Haltestellen pro Fläche vorhanden sind. Ebenso wirkt sich Ausmaß und Qualität der 
Fußgängerflächen positiv auf die Kaufkraftbindung aus. 
Die Analysen des Kaufkraftverhaltens zeigen auch, dass die Ursachen für den Erfolg der 
peripheren Supermärkte nicht nur in der Lage und deren Angebot an Parkplätzen liegt, 
sondern vor allem in der Möglichkeit jede Wohnung mit dem Auto zu erreichen bzw. von dort 
erreicht zu werden. Das Sterben der Nahversorgung ist daher eine Folge der derzeitigen 
Parkraumorganisation der Stadt.  
 
Eine Parkraumbewirtschaftung stößt wie die Abbildungen zeigen insbesondere in den Abend- 
und Nachtstunden an die Grenzen der Potentiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkraumbewirtschaftung (in verschiedenen Bezirken) in Wien; „Parkzufriedenheit in den 
Abendstunden“; Vergleich VOR und NACH Einführung der Parkraumbewirtschaftung; Links: 9-11 
Uhr, Rechts: 20-22 Uhr; Quelle: Herry 2001 
 
Abgesehen davon, dass hier in der Zukunft auch soziale Barrieren spürbar werden, sind die 
Wirkungen nicht dauerhaft, weil Auswirkungen durch fehlerhafte Strukturen (z.B. 
Stellplatzorganisation) auf Basis finanzieller Steuerinstrumente nicht kompensiert werden 
können. 
 
Beur teilung der  Stellplatzerhebungen Rosinak& Par tner  und Anderen 
 
Rosinak&Partner haben in einer Reihe von „Stellplatzerhebungen“  /in 2-6/ Kennwerte zur 
Parkraumsituation erhoben. Diese Kennwerte beschränken sich auf die Stellplatzanzahl sowie 
die Anzahl der abgestellten Fahrzeuge (Gesamt und illegale Fahrzeuge nach STVO). Aus 
diesen Daten werden die Stellplatzauslastung sowie der Anteil der illegal abgestellten 
Fahrzeuge errechnet. 
Die zeitliche und räumliche Systemabgrenzung reduziert das betrachtete System zeitlich auf 
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9-11Uhr (Vormittag) und 20-22 Uhr (abends), sowie räumlich auf einen Bereich von 300 
Meter (Luftlinie). 
 
Diese Stellplatzerhebungen entsprechen weder in der Methodik der Systemabgrenzung noch 
im Umfang und Datenaufbereitung den Erfordernissen. Die Anforderungen selbst einer 
vereinfachten Erhebung auf Basis einer Stichprobe werden nicht erfüllt.  
� � Die Daten weisen in Hinblick auf die Vorgänge in Sättigungsbereichen erhebliche 

Unschärfen auf. Z.B. weisen bereits die ermittelten Stellplatzzahlen Unschärfen auf (vgl. 
auch in /9, s.15/), da die KFZ- Lenker ihre Fahrzeuge nicht immer Platz sparend parken. 
Darüber hinaus ist eine nachvollziehbare Unterscheidung von Pkw, Lieferfahrzeugen 
oder LKW nicht erfolgt.  

� � Die Kennzahl „abgestellte Fahrzeuge“  stellt nicht die reine Anzahl der Fahrzeuge dar, 
sondern so genannte PKW-Einheiten. Eine Analyse der PKW- Fahrzeuge ist daher nicht 
möglich, was für eine Reihe von Fragestellungen von Bedeutung ist. 

� � Auch - und gerade - eine vereinfachte Erhebung muss sich an den Nachfragegruppen 
orientieren. Eine Überprüfung durch eine vereinfachte Erhebung ist daher nur denkbar, 
wenn grundsätzlich bereits vertiefte lokale Erhebungen geführt wurden, und damit 
lediglich allgemeine Veränderungen dokumentiert werden sollen. In der Nähe von 
Kultur- und Vergnügungseinrichtungen ist eine Nachtzählung ab 23 Uhr durchzuführen. 
Sowohl in /9/ als auch in /11/ werden daher Nachtmessungen von 3 bis 5 Uhr auch für 
vereinfachte Erhebungen gefordert. 

� � Die Stellplätze wurden nicht getrennt in Kurzparkzonen und Dauerparkbereiche 
unterschieden. Die Abbildungen zeigen die unterschiedlichen Entwicklungen 
insbesondere in den Abendstunden bei Kurzparkzonen und Dauerparkzonen. Im Zeitraum 
zwischen 20 und 22 Uhr liegen in Kurzparkzonen stark schwankende Auslastungszahlen 
vor. Methodisch wird offensichtlich von Dauerparkplätzen ausgegangen 

 

 
Tagesganglinie der Auslastung, links: Dauerparkplätze ausserhalb des Gürtels, mitte: Kurzparkplätze 
ausserhalb des Gürtels, rechts: Kurzparkplätze innerhalb des Gürtels; Quelle: Sammer in /9/ 
 
� � Die Auslastungen weisen, wie auch die vorhandenen Studien zeigen, kaum Unterschiede 

zwischen den Bezirken (aber auch im Tagesgang) auf. Wie die Analysen zeigen ist der 
Indikator „Auslastung“  damit nicht geeignet räumliche Unterschiede im Wiener 
Strassennetz darzustellen, es fehlt eine der notwendigen Voraussetzungen für Indikatoren, 
nämlich die sachliche und räumliche Differenzierbarkeit. Gerade in Bereichen 
flächenhaft starker Auslastung können aus diesem Indikator praktisch keine Aussagen 
abgeleitet werden. Es fehlen z.B. Informationen über Zugangsweiten, wie sie durch 
sukzessive Besetzung von Parkplätzen durch Verdrängungsprozesse in die äußeren 
Bezirke gegeben sind, weiters fehlen Informationen über die Fahrtzwecke.  

� � Zur Beurteilung der Parkplatzsituation ist die Gesamtsituation einschließlich privater 
Parkflächen und Garagenflächen, sowie der dort vorliegenden Potentiale maßgeblich. 

� � In den Belastungsspitzen treten eine Reihe von Effekten auf die entsprechend dargestellt 
werden müssen, weil sich daraus verkehrsplanerische Lösungen ableiten lassen. Die 
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Daten werden aber weder in geeigneter Form zusammengefasst noch können die 
Verhältnisse in den Spitzenstunden adäquat abgebildet werden. Zunächst nimmt bei 
Annäherung an die 100%-Auslastung (und in den Nachtstunden als Zeiträume geringerer 
Überwachung) der Anteil von Falschparkern stark zu, wie sich übrigens auch aus den 
Daten von Rosinak&Partnern (siehe Abbildung unten) ableiten lässt. 
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Der Anteil illegaler Parker liegt allerdings auch bei moderater Auslastung bei bis zu 2%, 
im Bereich von Auslastungen über 95% ist er gekoppelt mit einer Verlängerung der 
Wegeweiten und damit der notwendigen Ausweitung des betrachteten Systems. Gerade 
zu diesen Spitzenzeiten ist daher eine Abgrenzung des Einzugsbereiches mit 300 Meter 
Luftlinie unbrauchbar.  

� � Gleichzeitig treten auch Verdrängungswirkungen auf wie sich an Hand der Bezirke 
außerhalb des Gürtels derzeit nachweisen lässt. Die Wegeweiten sind von einer Reihe 
von Einflussfaktoren bestimmt, die zu einem Großteil nur über subjektive Daten 
(Befragungen) zu beschaffen sind. Beispiele sind Alter, Berufsstand, Kurz- und 
Dauerparker, Fahrtzweck, Anfahrtszeiten, Häufigkeit des Parkens, Zahlungsmodalitäten, 
Tageszeit etc. Diese Zusammenhänge wurden bereits in einer Arbeit von Macoun1 (1984) 
nachgewiesen. Die 50% - Werte von Wegeweiten lagen für Stellplätze im öffentlichen 
Raum bei 150 Meter, bei Garagenparkplätzen bei 250 Meter, immerhin 10% der Wege 
lagen bei Parkplätzen im öffentliche Straßenraum über 500 Meter, bei Parkgaragen über 
800 Meter. Kleine Quartiersgaragen wie z.B. Hamerlingplatz weisen allerdings geringere 
Raumwirksamkeit auf (50%-Wert: 130 Meter, 10 %-Wert: 320-350 Meter).Eine 
Abgrenzung des Systems mit 300 Meter ist daher in den Spitzenzeiten keinesfalls 
ausreichend. 

� � Eine „Entlastungswirkung“  durch Schaffung neuer Stellplätze wird durch 
Systemreaktionen (z.B. Elastizitäten der Verkehrsteilnehmer) sofort ausgeglichen. 
Verdrängungswirkungen in der Fläche, im Raum sowie auf andere Verkehrsmittel 
werden zunichte gemacht.  
Im Übrigen wirken die Elastizitäten in der Form, das bei der Parkplatzsuche zuerst freie 
Stellplätze im Straßenraum gesucht werden bevor Möglichkeiten in der Tiefgarage 
angesteuert werden. Dies sind Effekte, die ebenfalls erst in Bereichen hoher Auslastung 
wirksam werden. 

 
Die Auslastung als Kenngröße beschreibt daher nur ein Symptom aber nicht die 
verkehrsplanerischen Ursachen sowie die Lösungswege. 
                                                           
1 Macoun Th., 1984; „Zugangszeiten zu Parkplätzen“  Diplomarbeit, Institut für Verkehrsplanung, Technische 
Universität Wien 

Korrelation der Anteile illegal 
abgestellter Fahrzeuge im Verhältnis zur 
Stellplatzauslastung 
Quelle: Rosinak&Partner in /2—8/ 



 

 

 8 

  

Der mangelnde Aussagegehalt und damit die verkehrplanerische Sinnlosigkeit der von 
Rosinak&Partner regelmäßig durchgeführten Stellplatzerhebungen (siehe Beispiele /2/bis /8/) 
ist den Auftragnehmern vermutlich bewusst, da es vermieden wird aus den Daten 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Standortstudien von AXIS (/14/,/15/) arbeiten 
dementsprechend überhaupt mit Abschätzungen aus Lokalaugenscheinen, Zitate: „ Im Rahmen 
der Bearbeitung wurde auch die Stellplatzauslastung zu verschiedenen Tageszeiten überprüft, 
um Aussagen über eventuelle Überlastungen machen zu können.......Da im Durchschnitt 
zwischen 3 und 10 Falschparker ermittelt wurden, kann eine Überlastung der bestehenden 
Stellplätze von rd. 105 – 115% ermittelt werden......Die Überlastung in diesem Bereich ist 
unterschiedlich und wird auch mit bis zu 110%Überlastung abgeschätzt“ .  
Diese Vorgangsweise drückt Hilflosigkeit aus. Die Wahl der - und die Beschränkung auf die - 
Auslastung als Indikator ist in hohem Maße manipulativ und offensichtlich politisch 
begründet. Verkehrliche Aussagen können jedenfalls nicht abgeleitet werden.  
 
Notwendige Ergänzungen und weitere Vorgangsweise 
 
Im Auftrag der Wiener Magistratsabteilungen 18 und 46 wurden detaillierte Arbeiten (z.B. 
von Herry /10/ und Sammer /9/ durchgeführt, die den in den entprechenden Empfehlungen 
und Merkblättern vorgegebenen methodischen Grundlagen jedenfalls entsprechen.  
Eine Reihe der notwendigen Daten sind nur durch Befragungen zu erlangen. Die 
verkehrstechnischen Erhebungen sind daher durch verhaltensbezogene Erhebungen zu 
ergänzen. Dies ist jedoch nur beim Pilotversuch „Stadthallenumgebung“  durchgeführt 
worden. 
 
Selbst diese Arbeiten beschäftigen sich jedoch nicht mit wesentlichen Fragestellungen wie 
Effekte auf die Kaufkraft (z.B. Nahversorgung) oder Effekte auf den Modal – Split (wie dies 
z.B. die RVS 3.531/in 13/ voraussetzt) oder anderen Systemeffekten. Interdisziplinäre oder 
intermodale Indikatoren werden nicht verwendet und damit wesentliche Systemwirkungen 
ausgeklammert. 
 
Vorgaben zur Erhebung im ruhenden Kraftfahrzeugverkehr können ua. den „Empfehlungen 
für Verkehrserhebungen“  entnommen werden. Nach telefonischen Umfragen bei der 
zuständigen Magistratsabteilung halten sich die Ausschreibungsgrundlagen an diese 
Vorgaben. Die Kernpunkte sind Vorher-Nachher- Analysen im 2-Jahres Rhythmus, 
Erhebungstageszeiten 9-11, 15-17, 19-24 Uhr, 30-Minuten-Intervalle, repräsentative 
Stichproben. Weiters werden in den Ausschreibungen die Differenzierungen vorgegeben (z.B. 
Sonderstellplätze, illegale Parker, Parkpickerl, etc.) 
 
Diese Vorgaben werden jedoch nicht erfüllt und die entsprechenden Arbeiten auch nicht 
durchgeführt. Eine Reihe der vorliegenden Arbeiten z.B. von Rosinak&Partner unterliegen 
entweder nicht den Ausschreibungen, oder entsprechen jedenfalls nicht den Ausschreibungen. 
Nach Information der MA18 werden sowohl die Wahl der Erhebungstage als auch die sog. 
repräsentative Stichprobe den Auftragnehmer überlassen (Arg: „ ......die können das vor Ort 
besser beurteilen“ ). 
Die Analyse der Arbeiten zur Stellplatzerhebung hat jedoch gezeigt, dass auch fachliche 
Minimalanforderungen für Stellplatzerhebungen in der Folge unterschritten wurden. Um ein 
Konzept an die Situation anzupassen sind auf jeden Fall konkrete Vorerhebungen im Gebiet 
notwenig was von Rosinak&Partner auf Grund ihrer „Erfahrung“  offensichtlich unterlassen 
wird. In der Folge fehlt die notwendige differenzierte Wahrnehmung des Problems durch 
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Focussierung auf einen falschen Indikator. 
 
Zur Beschreibung der Verhältnisse (auch in einer „Stichprobe“  oder als Vorher-Nachher 
Vergleich) sind jedenfalls Indikatoren mit wesentlichem Informationsgehalt zu wählen, wie 
Stellplatzdauer, Dauer- und Kurzparker und andere funktionelle Unterscheidungen wie  
flächenhafte Verteilung, oder zeitliche Aussagen für den Nachtbereich zu treffen. 
 
Minimale Anforderungen an eine Erhebungsmethodik 
 
Um die Nutzung der Parkplätze auf öffentlichem und teilweise auf privatem Grund zu 
dokumentieren, ist eine detaillierte Erhebung des ruhenden Verkehrs erforderlich. Die 
Untersuchungsmethode ist der Fragestellung anzupassen, aber immer ist nach Stellplatzarten 
zu unterscheiden, z.B.: 

� � Gebührenfreie Dauerparkplätze 
� � Gebührenpflichtige Dauerparkplätze 
� � Gebührenfreie Kurzparkplätze 
� � Gebührenpflichtige Kurzparkplätze 
� � Anwohnerparken 
� � Ladezonen 
� � Halte- und Parkverbote, bzw. illegal abgestellte Kfz 
� � Eventuell werden auch private Stellplätze einbezogen 

Die Erhebung soll an einem mittleren Wochentag, während eines ganzen Tages (etwa 06:00 – 
22:00 durchgeführt werden und durch eine Nachtzählung ergänzt werden.  
Für die Erhebungen wird das Untersuchungsgebiet in Erhebungsabschnitte unterteilt, die 
funktionell unterscheidbar sein müssen. In den Erhebungsabschnitten werden die 
Kennzeichen (oder Teile davon) in 15 – Minuten Rhythmus notiert, wobei nach der 
Fahrzeugart (PKW, LKW, Lieferwagen, LKW- Züge oder LKW mit Anhänger, usw.), der 
Herkunft der Fahrzeuge (Inländer – Ausländer, bzw. nach der Bezirkshauptmannschaft) und 
ob sie ein Parkpickerl verfügen, unterschieden wird. 
Die viertelstündige Registrierung der Kennzeichen in den Untersuchungsabschnitten lässt es 
zu: 

� � Aufenthaltsdauer 
� � Umsatzhäufigkeit 
� � Die mittlere Parkdauer 
� � Die Verteilung der Parkdauer 
� � Der Anteil von Kurzparkern und Dauerparkern 
� � Die durch  Kurzparker und Dauerparker verbrauchten Zeitanteile während des 

Erhebungszeitraumes 
� � Die mittlere, sowie die minimale und die maximale Belegung und Auslastung 

abschnittsweise und in beliebigen den Fragestellungen gemäßen Zusammenfassungen 
festzustellen 
 
 
 
 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Macoun     Dezember 2004 
 


